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Lehrte  

ÅĂOrt der Vielfaltñ (2009) 

ÅSchlacht bei Sievershausen im zweiten Markgrafenkrieg 
bei Lehrte (9. Juli 1553) - opferreichste Schlacht der 
Reformationszeit 
[Niedersachsen eines der opferreichsten Bundesländer in 
Bezug auf die Strafverfolgungsaktivität gegenüber 
substituierenden Ärzten (u.a. wegen unerlaubter 
Überlassung von Betäubungsmitteln), so dass Take-
Home-Verschreibungen nur noch sehr zurückhaltend  
ausgestellt werden]  

Å"Fahrradfreundliche Kommune 2009"  

 



 

Polizei lässt Radfahrer Luft 
aus den Reifen  
 
Nicht alltägliche Wege hat die Lehrter Polizei am 
Freitagabend beschritten, um einen Radler an der 
Weiterfahrt zu hindern: Sie ließ ihm die Luft aus 
beiden Reifen ab, sodass er sein Zweirad nach 
Hause schieben musste.  
 

Hannoversche Allgemeine 

Sonntag, 09.06.2013 

 

 

 

 



Take Home  
 

ÅEine ĂTake-Home -Verordnungñ ist als Teil 
eines medizinischen Behandlungskonzep -
tes, das zwischen dem behandelnden Arzt 
und den Patienten abgestimmt wird, eine 
Verschreibung des Substitutionsmittels zur 
eigenverantwortlichen Einnahme außer -
halb des Praxissettings . Sie ist mit einer 
Ausgabe des Rezeptes an den Patienten 
verbunden, der das Rezept bei einer 
Apotheke einlöst.  
 

 

 



Rechtslage Take Home Inland: 

ÅĂSobald und solange sich der Zustand des Patienten 
stabilisiert hat und eine Überlassung des 
Substitutionsmittels zum unmittelbaren Verbrauch 
nicht mehr erforderlich ist, darf der Arzt dem 
Patienten eine Verschreibung über die für bis zu 
sieben  Tage benötigte Menge des Substitutionsmittels 
aushändigen und ihm dessen eigenverantwortliche 
Einnahme erlauben.ñ 

 

ÅTake -Home -Eignung nicht (mehr) abhängig von 
Behandlungsdauer, sondern vom Therapiestatus  

    BtMVV §5 Abs. 8  



ĂKurzzeit-Take-Homeñ 
Å In Fällen, in denen die Kontinuität der 

Substitutionsbehandlung nicht anderweitig gewährleistet 
werden kann, kann eine Verschreibung des 
Substitutionsmittels für einen Zeitraum von bis zu zwei 
Tagen pro Woche erfolgen, sobald der Verlauf der 
Behandlung dies zulässt und Risiken der Selbst -  oder 
Fremdgefährdung soweit wie möglich ausgeschlossen sind.  

      

 

 

     Dies ist für viele Ärzte, vor allem in ländlichen Regionen, 
eine logistische Notwendigkeit an Wochenenden, da häufig 
eine beträchtliche Distanz zwischen dem Wohnort des 
Patienten und der Substitutionseinrichtung besteht (z.B. 
keine alternative Vergabestelle vorhanden, kein Busverkehr 
an WE).  

 



Rechtslage Take Home 
Auslandsreisen: 
ÅĂIm Falle eines Auslandsaufenthaltes  des Patienten é kann 

der Arzt  unter Berücksichtigung aller in diesem Absatz 
genannten Voraussetzungen zur Sicherstellung der 
Versorgung diesem Verschreibungen ñ ¿ber die Ăfür bis zu 
30 Tage benötigte Menge  des Substitutionsmittelsñ [é] 
Ăaushªndigen und ihm dessen eigenverantwortliche 
Einnahme erlauben.ñ  

 

ÅDiese Verschreibungen dürfen in einem Jahr  insgesamt die 
für bis zu 30 Tage benötigte Menge des Substitutionsmittels 
nicht überschreiten.  
 

      BtMVV §5 Abs. 8  

 



30-Tage-Regelung bei 
Auslandsreisen 

 

-  Kalenderjahr oder ĂZeitraum 
innerhalb von 12 Monatenñ? 

- Uneinheitliche Praxisumsetzung in 
den einzelnen Bundesländern  

   (BOSt vs BMG)?  



  Beispiel 30-Take-Regelung 

    

   Anfrage einer Arztpraxis (23.7.13): Viele 
Patienten teils seit mehreren Jahren 
berufstätig. Letztes Jahr im Oktober im 
(Betriebs -) Urlaub und die 30 Tage sind 
aufgebraucht. Nun gibt der Arbeitgeber 
vor, dass die Angestellten im August 
Urlaub machen sollen = kein Auslands -
Take -Home, weil die 12 Monate noch nicht 
um sind.  
 





Unzulässigkeit von Take 
Home  

ÅĂDie Aushªndigung einer Verschreibung é ist 
insbesondere dann nicht zulässig, wenn die 
Untersuchungen und Erhebungen des Arztes 
Erkenntnisse ergeben haben, dass der Patient  

Å1. Stoffe konsumiert, die ihn zusammen mit der 
Einnahme des Substitutionsmittels gefährden, 

Å2. unter Berücksichtigung der Toleranzentwicklung noch 
nicht auf eine stabile Dosis eingestellt worden ist oder 

Å3. Stoffe missbrªuchlich konsumiert.ñ 
       

      BtMVV §5 Abs. 8 

 



Rechtsanspruch auf Take Home/ 
Bewertung des Behandlungsverlaufes 

ÅGrundsätzlich besteht kein Rechtsanspruch auf 
eine Take -Home Verordnung, es liegt in der 
Entscheidung und Verantwortung des Arztes ein 
Rezept für das Substitutionsmittel auszustellen.  

 

ÅĂF¿r die Bewertung des Verlaufes der Behandlung 
durch den substituierenden Arzt ist é der 
allgemein anerkannte Stand der medizinischen 
Wissenschaft maÇgebend.ñ  

 



BÄK-Richtlinien Take Home I 
Eine ĂTake-Home -Verordnungñ setzt voraus, dass 

 

Ådie Einstellung auf das Substitutionsmittel abgeschlossen ist,  

Åder bisherige Verlauf der Behandlung zu einer klinischen 
Stabilisierung des Patienten geführt hat,  

ÅRisiken der Selbstgefährdung soweit wie möglich 
ausgeschlossen sind,  

Åder Patient stabil keine weiteren Substanzen konsumiert, die 
zusammen mit der Einnahme des Substitutionsmittels zu 
einer gesundheitlichen Gefährdung führen können,  

Åder Patient die erforderlichen Kontakte zum Arzt und zur PSB 
wahrgenommen hat,  

Ådie psychosoziale Reintegration fortgeschritten ist und  

Å für eine Fremdgefährdung durch Weitergabe des 
Substitutionsmittels keine Hinweise bestehen.  

 


